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1. Bebauungsplangebiet 
 
1.1 Lage und Größe 

Das Bebauungsplangebiet liegt in der Gemeinde Berglen am nordwestli-
chen Rand des Ortsteils Hößlinswart, im unmittelbaren Anschluss an die 
bestehende Siedlungsfläche. Das Gebiet definiert künftig den nordwestli-
chen Siedlungsrand des Ortsteils Hößlinswart und bildet gleichzeitig den 
Übergang zum angrenzenden Landschaftsraum. 
 
Es wird im Wesentlichen begrenzt: 
 
- im Norden:  durch vorwiegend landwirtschaftlich genutzte Flächen 
- im Osten:  durch die Gamsstraße bzw. die dort bestehende Wohn-

bebauung 
- im Süden:  durch bestehende die Wohnbebauung entlang der 

Hirschstraße 
- im Westen: durch ebenfalls vorwiegend landwirtschaftlich genutzte 

Flächen und den Friedhof an der Widderstraße  
    
Das Bebauungsplangebiet hat eine Größe von ca. 1,5 ha und ist im Ab-
grenzungsplan vom 26.02.2019/ 21.05.2019 mit einem schwarzen, unter-
brochenen Band umgrenzt. 

 
1.2 Umgebung 

Das Bebauungsplangebiet schließt unmittelbar an den bestehenden nord-
westlichen Siedlungsrand des Ortsteils Hößlinswart an. Östlich und südlich 
des Plangebiets grenzt eine Wohnbebauung, vorwiegend in zweigeschos-
siger Bauweise mit Satteldach, an. Im Norden und Nordwesten erstrecken 
sich ausgedehnte landwirtschaftlich genutzte Flächen. Im Südwesten an 
der Widderstraße befindet sich der Friedhof von Hößlinswart. 
 

1.3 Bestand 
Beim Plangebiet handelt es sich um einen mäßig geneigten Südhang. Ent-
lang der nördlichen Grenze des Plangebiets befindet sich das Gelände auf 
einem Niveau von ca. 385 m ü.NN.. Es fällt gleichmäßig bis zur südlich ver-
laufenden Hirschstraße um ca. 20 m auf ca. 365 m ü.NN. 
 
Im Plangebiet findet sich ein Mosaik aus unterschiedlichen Nutzungen. Ne-
ben Obstbaumwiesen und kleinen Acker- und Grünlandflächen bestehen 
Gärten und Kleingartenflächen sowie ein Scheunengebäude. Das Scheu-
nengebäude sowie die Garten- und Kleingartenflächen befinden sich vorwie-
gend im südlichen und zentralen Bereich des Plangebiets. Im Norden schlie-
ßen sich Acker-und Grünlandflächen sowie eine kleine Obstbaumwiese an. 
 
Ein von West nach Ost verlaufender Wirtschaftsweg im Norden bildet die 
fußläufige Verbindung zwischen der Gamsstraße und dem westlich angren-
zenden landwirtschaftlich geprägten Landschaftsraum. Die Widderstraße im 
Westen des Gebietes ist lediglich bis auf Höhe des bestehenden Friedhofs 
provisorisch ausgebaut. Ein bestehender Wirtschaftsweg am Rand führt die 
Wegeverbindung nach Norden weiter bis zur o. g. Ost-West- Verbindung. 
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2. Bestehendes Planungsrecht und andere Planungen 
 
2.1 Regionalplan 

Gemäß der Raumnutzungskarte des Regionalplanes der Region Stuttgart 
2009 ist das Plangebiet überwiegend als „sonstige Fläche“ und „Wohnen 
und Mischgebiet (überwiegend)“ innerhalb des Siedlungskörpers ausgewie-
sen.  
 

2.2 Flächennutzungsplan 
Der wirksame Flächennutzungsplan 2000-2015 des Gemeindeverwaltungs-
verbands Winnenden und der Gemeinde Berglen stellt im Bereich „Unterer 
Hohenrain“ für den südlichen und östlichen Bereich geplante Wohnbauflä-
che und für den nördlichen Bereich Fläche für Landwirtschaft dar. Zudem 
verläuft entlang des Bebauungsplangebiets die Grenze eines Landschaft-
schaftsschutzgebiets (Schutzgebiets-Nr.1.19.008; Buchenbach-, Brunn-
bächle-, Steinach- und Zipfelbachtal mit angrenzenden Hängen sowie Bür-
ger Höhe), in das die Planung jedoch nicht eingreift. 
 
Damit stehen die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans „Unterer 
Hohenrain“ (allgemeines Wohngebiet) den Darstellungen im rechtswirksa-
men Flächennutzungsplan entgegen. Da der Bebauungsplan „Unterer Ho-
henrain“ im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 b BauGB aufgestellt wird 
(siehe Ziffer 3.1), ist der Flächennutzungsplan lediglich im Wege der Berich-
tigung anzupassen. 

 
2.3 Bebauungspläne 

Innerhalb des Planungsgebietes bestehen keine rechtskräftigen Bebau-
ungspläne.  

 
 
3. Ziele und Zwecke/ Erfordernis der Planaufstellung 

Die positive Bevölkerungsentwicklung in der Region Stuttgart führt auch in 
der Gemeinde Berglen zu einer regen Nachfrage nach Wohnraum, insbe-
sondere auch in Bezug auf familiengerechte Wohnbauformen. Die Gemeinde 
Berglen hat in den letzten Jahren verstärkt auch verschiedene Flächen im 
bebauten Ortsbereich (Innenentwicklung) entwickelt. Mittlerweile stehen der 
Gemeinde keine nennenswerten Flächenpotenziale in den bebauten Ortsla-
gen mehr zur Verfügung. Seit längerem ist zudem eine verstärkte Rückkehr 
jüngerer, in der Gemeinde geborener Menschen nach Ausbildung oder Stu-
dium festzustellen. Die Gemeinde Berglen ist aufgrund der noch moderarten 
Grundstückspreise im Vergleich zu den Umlandgemeinden und ihrer guten 
Lage innerhalb der Metropolregion Stuttgart, unweit der großen Kreisstädte 
Winnenden und Schorndorf, für diese Personen ein gefragter Wohnort in der 
Nähe ihrer Familien.	Gleichzeitig besteht eine vermehrte Nachfrage (Vormer-
kungen) für Wohnbauplätze.  
Durch die deutlich vom Hauptort getrennte Lage am südlichen Rand des 
Gemeindegebiets kann der o.g. spezifische Bedarf nur im Ortsbereich von 
Hößlinswart bereitgestellt werden. Der räumliche Bezug nach (Remshalden-) 
Geradstetten und (Schorndorf-) Winterbach bietet hierbei günstige Voraus-
setzungen im Bezug auf Nahversorgungsanschluss und Arbeitsmöglichkei-
ten.  
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Darüber hinaus stellt der wirksame Flächennutzungsplan für den südlichen 
und östlichen Bereich des Plangebiets bereits geplante Wohnbaufläche dar. 
Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen wird der angrenzende Teil des 
Plangebiets künftig nicht mehr für eine landwirtschaftliche Nutzung benötigt 
und steht daher für eine Wohnbebauung zur Verfügung. Der bestehende 
Siedlungskörper kann in diesem Zusammenhang in städtebaulicher sinnvoll-
erweise arrondiert werden. 
 
Das Plangebiet soll als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden. Das 
Gebiet bietet gute Voraussetzungen für die Schaffung von Wohnbauflächen 
im unmittelbaren Anschluss an die bestehende Siedlungsfläche und in räum-
licher Nähe zu bestehenden Hauptverkehrswegen.  
Neben der Erschließung des Plangebiets über die Gamsstraße soll ein ge-
planter zweiter Anschluss an die Hirschstraße im Westen die verkehrliche Si-
tuation für die östlich gelegene Bestandsbebauung entspannen. 
 
Der den im Rahmen des Flächennutzungsplanverfahrens abgestimmten 
und genehmigten Flächenumfang überschreitende Flächenanteil, wird bei 
der nächsten FNP-Fortschreibung berücksichtigt.  
 
Der Regionalplan gibt für die Gemeinde Berglen mit Plansatz 2.4.0.8 als re-
gionalplanerisches Ziel eine Bruttowohndichte von mindestens 50 Einwoh-
nern pro Hektar vor. Mit der Planung wird dieser Wert eingehalten. Die Be-
rechnung der Bruttowohndichte basiert auf einer anrechenbaren Wohnbau-
fläche von 1,5 ha. Mit der Planung können somit auf Grundlage der ausge-
wiesenen 27 Bauplätze ca. 41 neue Wohneinheiten entstehen. Für die Er-
mittlung der Bruttowohndichte wird zudem ein Durchschnittswert von 1,5 
Wohneinheiten pro Gebäude zu Grunde gelegt. Die vorgenannten Größen 
ergeben unter Berücksichtigung der aktuellen Belegungsdichte von 2,2 
Einwohnern pro Wohneinheit eine Bruttowohndichte von 60 Einwohnern pro 
Hektar. Die für Berglen festgelegte regionalplanerische Bruttowohndichte 
von mindestens 50 Einwohnern pro Hektar wird somit eingehalten. 
 
 
Zur Erreichung dieser städtebaulichen Ziele und zur Schaffung der pla-
nungsrechtlichen Grundlagen und für eine geordnete Erschließung und 
Bebauung, ist die Aufstellung des Bebauungsplanes „Unterer Hohen-
rain“ erforderlich. 

 
3.1 Verfahren nach § 13 b BauGB 

Die Aufstellung des Bebauungsplans „Unterer Hohenrain“ erfolgt gemäß § 
13 b BauGB  im beschleunigten Verfahren (Einbeziehung von Außenbe-
reichsflächen in das beschleunigte Verfahren). Die entsprechenden Vo-
raussetzungen liegen vor.  Die Obergrenze des § 13 b im Sinne des § 13 a 
Abs. 1 Satz 2 BauGB von 10.000 qm wird, auch unter Annahme einer ma-
ximalen Grundflächenzahl von 0,4, nicht erreicht. Im Weiteren handelt es 
sich um eine geplante Wohnbaufläche, die sich an einen im Zusammen-
hang bebauten Ortsteil unmittelbar anschließt. Der Bebauungsplan dient 
der Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum. Die Fläche ist überwie-
gend im Eigentum der Gemeinde und es besteht grundsätzlich Mitwir-
kungsbereitschaft der privaten Eigentümer im Plangebiet. Die Fläche ist 
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damit kurzfristig verfügbar. Das Flurstück 699 ist nicht verfügbar und wird 
als Grünfläche gesichert. 
 
Es sind darüber hinaus keine weiteren Bebauungspläne in der Aufstellung, 
die in einem engen, sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang 
stehen. Im Bebauungsplan werden keine Vorhaben zugelassen, für die eine 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 
Durch den Bebauungsplan werden keine FFH-Gebiete oder Vogelschutz-
gebiete beeinträchtigt.  
 
Es sind darüber hinaus keine Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung 
der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 Bundesimmis-
sionsschutzgesetz (BImSchG) zu beachten. Das Plangebiet liegt nicht im 
Umfeld sogenannter „Störfallbetriebe“. 
 
Eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und ein Umweltbericht nach § 
2a BauGB  ist nicht erforderlich. Die Belange der Umwelt nach § 1 Abs. 6 
Nr. 7 BauGB werden in verkürzter Form  in die Abwägung eingestellt. 
 
Die Voraussetzungen für einen Bebauungsplan im beschleunigten 
Verfahren nach § 13 b BauGB sind somit gegeben.  
 
 

4. Städtebauliches Konzept 
 
4.1 Allgemeine Ziele 

Für das Plangebiet wurde ein städtebauliches Konzept erarbeitet, das die 
Grundlage für die Aufstellung des Bebauungsplans „Unterer Hohenrain“ bil-
det (Büro ARP, Stuttgart 2018). 
 
Es soll ein neues Wohngebiet mit einer kinder- und familiengerechten Bau- 
und Freiraumstruktur und einem einprägsamen und unverwechselbaren 
Charakter entstehen. Die Topografie des bestehenden Südhangs soll auf-
gegriffen und in die Gestaltung des neuen Neubaugebietes eingebunden 
werden. 
 

4.2 Bebauungs- und Freiraumkonzept 
Das Neubaugebiet „Unterer Hohenrain“ arrondiert den nordwestlichen Sied-
lungsrand des Ortsteils Hößlinswart und schafft einen klaren Baurand ge-
genüber dem angrenzenden Landschaftsraum.  
 
Im neuen Wohngebiet entsteht eine kleinteilige, zweigeschossige Bebau-
ung mit Einfamilienhäusern, die als Einzel- und Doppelhäuser mit unter-
schiedlichen Grundstücksgrößen geplant sind. Damit kann Wohnraum ins-
besondere für Familien entstehen. Durch die bestehende Topographie er-
geben sich gut nutzbare Hang- und Gartengeschosse. Die Neubebauung 
wird parallel zu den Höhenlinien und nach Süden ausgerichtet entwickelt. 
Eine neue Straßenschleife zwischen Gamsstraße und Hirschstraße bildet 
das Erschließungsrückgrat des Neubaugebiets. Über hiervon ausgehende 
kurze Stichstraßen wird der nördliche und südliche Teil des Plangebiets er-
schlossen.  
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Auf Grund der exponierten Lage am Ortsrand mit entsprechender Fernwir-
kung und der kleinteiligen Umgebungsbebauung, wird auf die Planung einer 
großmaßstäblichen Bebauung mit Mehrfamilienhäusern verzichtet. Geeig-
netere Stellen für Mehrfamilienhäuser finden sich im dichter bebauten Orts-
kern. 
 
Als Dachform ist für die geplanten Einfamilienhäuser ebenfalls auf Grund 
der Fernwirkung überwiegend ein Satteldach vorgesehen. Lediglich die 
Doppelhäuser am östlichen Gebietseingang sind mit begrüntem Flachdach 
geplant.  
 

4.3 Erschließungs- und Mobilitätskonzept 
Die Erschließung erfolgt ausgehend von zwei Bestandstraßen, der Widder-
straße im Westen der Gamsstraße im Osten. Es erfolgt somit ein Ring-
schluss zwischen Gamsstraße und Widder-/Hirschstraße. Die entstehende 
Verbindungsstraße als neue Haupterschließung des Gebietes ist mit einem 
einseitigen Gehweg versehen. Durch den Ringschluss wird eine Verkehrs-
verteilung erreicht, sodass die bestehenden östlich angrenzenden Wohnge-
biete nur gering belastet werden. 
 
Entlang der westlichen Grenze des Plangebiets, ist eine Verengung der Er-
schließung vorgesehen. Die Verengung trägt zur Verkehrsberuhigung bei. Im 
Süden befindet sich ein von Ost nach West verlaufender Wirtschaftsweg der 
im Zuge der Neubebauung in diesem Bereich ausgebaut wird. Im Norden er-
folgt die Erschließung ausgehend von der Haupterschließung in drei kleinen 
Stichen, mit einer Wendemöglichkeit für PKW’s. Es gruppieren sich jeweils 4 
Baukörper um einen Stich und bilden somit eine kleine Nachbarschaft. Der 
Wirtschaftsweg im Norden bleibt erhalten und wird nicht für die Erschließung 
des Baugebietes herangezogen. 
 
Der breite, in diesem Umfang nicht mehr erforderliche Straßenraum der be-
stehenden Gamsstraße soll im Einmündungsbereich zurückgebaut werden. 
Die entstehende Fläche wird dem Baugebiet zugeschlagen. 
 
Öffentliche Besucherstellplätze werden entlang der Haupterschließungsstra-
ße im Westen und Osten angeordnet. Der Entwurf bietet hier Möglichkeiten 
Elektrofahrzeuge zu laden und hält entsprechende Flächen vor. Die E-
Ladeinfrastruktur kann bei Bedarf ausgebaut werden. 
 Die private Parkierung ist in Form von Garagen, Carports und offenen Stell-
plätzen auf den privaten Baugrundstücken vorgesehen. 
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5. Planinhalte, Festsetzungen 
 
5.1 Art der baulichen Nutzung 

Das Gebiet wird als allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 
Zulässig sind: 
- Wohngebäude, 
- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden sowie nicht störende 

Handwerksbetriebe, 
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke. 
 
Nicht zulässig sind 
- Schank- und Speisewirtschaften, 
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
- Sonstige nichtstörende Gewerbebetriebe, 
- Anlagen für Verwaltungen, 
- Gartenbaubetriebe, 
- Tankstellen. 
 
Begründung: 
Das Gebiet soll der Schaffung von Wohnbauflächen, also vorwiegend dem 
Wohnen dienen. Neben Wohngebäuden werden auch weitere, die für ein le-
bendiges, zeitgemäßes Wohnen förderlichen und der Wohnnutzung dienen-
den Nutzungen zugelassen. 
Das Plangebiet wird daher entsprechend der geplanten baulichen Nutzung 
und unter Berücksichtigung der Nachbarschaft (bestehende Wohnbebauung 
im Süden und Osten) als allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt.  
 
Die ausgenommenen Nutzungen entsprechen nicht dem angestrebten Nut-
zungsschwerpunkt für das Wohnen. Sie würden dem geplanten Anspruch an 
ein Wohnen am grünen Ortsrand zuwider laufen. 
Gartenbaubetriebe und Tankstellen wären zudem aufgrund ihres Flächen-
bedarfs bzw. der zu erwartenden Lärm- und Luftschadstoffemissionen nicht 
mit der geplanten und in der Umgebung vorhandenen Siedlungsstruktur zu 
vereinbaren. 
Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewer-
bes werden auf Grund des bei Zulassung dieser Nutzung zu erwartenden 
Besucher- und Andienungsverkehrs und der damit verbundenen Überlas-
tung und Funktionsbeeinträchtigung des bestehenden Erschließungssys-
tems ausgeschlossen. 
 
Die ausgeschlossenen Nutzungen können an anderen, besser geeigneten 
Stellen im Gemeindegebiet verwirklicht werden. 
 

5.2 Maß der baulichen Nutzung 
Das Maß der baulichen Nutzung wird mit der Grundflächenzahl (GRZ), der 
Zahl der Vollgeschosse und der maximalen Gebäudehöhe (GBHmax) für das 
Gebiet WA 2 sowie den maximalen Trauf- bzw. Firsthöhen (THmax/FHmax) 
für die Gebiet WA 1.1 und WA 1.2 festgesetzt.  
Als unterer Bezugspunkt für die festgesetzten max. Gebäudehöhen ist für 
die jeweiligen Baufensterabschnitte eine maximale Erdgeschossfußboden-
höhe (EFHmax) über Normal Null (ü.NN) festgesetzt. 
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Begründung: 
Eine klare Begrenzung der Gebäudevolumen mittels der o.g. Festsetzun-
gen und eine Festlegung der maximalen Höhenlage der Hauptgebäude, 
sind aus städtebaulicher Sicht notwendig, um die Einbindung in die vorhan-
dene Topografie und die vorhandene Umgebungsbebauung sicherzustel-
len. 
Durch die differenzierte Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) in Ver-
bindung mit einer Begrünungspflicht beim Bau von Flachdächern sowie der 
Verwendung wasserdurchlässiger Beläge wird die Versiegelung begrenzt 
und gleichzeitig die Auswirkungen auf die natürlichen Funktionen des Bo-
dens minimiert.  

 
5.3 Überbaubare Grundstücksflächen, Bauweise, Stellung der baulichen 

Anlagen 
 

Überbaubare Grundstücksfläche und Bauweise 
Die überbaubare Grundstücksfläche wird in Form von Baufenstern festge-
setzt.  
 
Eine Überschreitung der Baugrenzen ist mit Terrassen sowie mit Balkonen, 
Treppenhäusern, Eingangsüberdachungen Gesimsen und Dachvorsprün-
gen in begrenztem Rahmen zulässig. 
Die Bauweise wird in den Gebieten WA 1.1, WA 1.2 und WA 2 als abwei-
chende Bauweise (unterschiedliche Gebäudetypologien/ Gebäudelängen) 
festgesetzt. 
 
Begründung 
Die Festsetzungen lassen die Bildung von unterschiedlichen Grundstücks-
größen zu (WA 2) und sichern unterschiedliche Gebäudetypologien/ Ge-
bäudelängen, entsprechend dem vorliegenden städtebaulichen Konzept 
sowie unter Berücksichtigung des Baubestandes. 
 
Die Überschreitungsmöglichkeiten in Bezug auf die Baugrenze bieten zu-
sätzliche gestalterische Spielräume für die Gebäudeentwürfe. 
 
Stellung der baulichen Anlagen 
Für die Gebiete WA 1.1 und WA 1.2 (festgesetzte Satteldächer) werden 
Firstrichtungen entsprechend den Eintragungen in die Planzeichnung fest-
gesetzt. 
 
Begründung: 
Die in der Planzeichnung eingetragene Firstrichtung der Gebäudehauptkör-
per unterstützt die räumliche Gestaltung der Straßenräume und die Einbin-
dung in die Topographie, entsprechend dem städtebaulichen Konzept und 
unter Beachtung der Solarenergienutzung. 
 

5.4 Garagen, Stellplätze, Nebenanlagen 
 

Garagen, überdachte Stellplätze (Carports) und Stellplätze 
Oberirdische Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind außerhalb 
der überbaubaren Grundstücksfläche nur innerhalb der hierfür in der Plan-
zeichnung ausgewiesenen Flächen (GA/CP) zulässig. 
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Mit Garagen ist an der Einfahrtsseite ein Abstand von mindestens 5,00 m 
zum Rand der öffentlichen Verkehrsfläche einzuhalten. Mit überdachten 
Stellplätzen (Carports) ist an der Einfahrtsseite ein Abstand von mindestens 
1,50 m zum Rand der öffentlichen Verkehrsfläche einzuhalten. An den ande-
ren Seiten ist mit Garagen und überdachten Stellplätzen (Carports) ein Ab-
stand von mindestens 0,75 m zum Rand der öffentlichen Verkehrsfläche ein-
zuhalten. 
 
Offene Stellplätze sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksfläche zulässig. 
 
Begründung: 
Durch das Zurücksetzen geplanter oberirdischer Garagen und überdachter 
Stellplätze (Carports) soll eine Dominanz von Garagenbauwerken im Stra-
ßenraum der angrenzenden Erschließungsstraßen vermieden werden. 

 
 Nebenanlagen 

Überdachte Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO sind nur ab einem 
Abstand von 2,50 m zum Rand der öffentlichen Verkehrsflächen zulässig. 
Dies gilt nicht für überdachte Standplätzen für Abfall- und Wertstoffbehälter 
sowie überdachte Stellplätze für Fahrräder, wenn sie einen Abstand von 
mindestens 0,50 m zum Rand der öffentlichen Verkehrsfläche einhalten. 
Darüber hinaus ist je Grundstück eine Gerätehütte bis zu einer Einzelgröße 
von max. 15 m3 zulässig, wenn sie einen Mindestabstand zur öffentlichen 
Verkehrsfläche von mindestens 2,50 m einhält. 
 
Begründung: 
Um ein attraktives Wohnumfeld (Straßenraum) zu sichern und die Über-
bauung des Plangebiets mit Nebenanlagen zu vermeiden sind außerhalb 
der überbaubaren Grundstücksfläche entlang der öffentlichen Verkehrsflä-
che nur Standplätze für Abfall- und Wertstoffbehälter sowie solche für Fahr-
räder zulässig. Darüberhinaus werden für Gerätehütten eine Größenbe-
schränkung sowie die Anzahl festgesetzt. Hierdurch soll eine Dominanz von 
Nebenanlagen im Straßenraum mit ihren negativen gestalterischen Auswir-
kungen auf das Ortsbild vermieden werden. 
 

5.5 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen pro Wohngebäude  
In den durch Eintrag in die Nutzungsschablonen gekennzeichneten Berei-
chen sind pro Wohngebäude maximal 2 Wohnungen zulässig. 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Berglen verfolgt mit dem Gebiet „Unterer Hohenrain“ das 
Ziel u.a. auch ein kinder- und familienfreundliches Wohngebiet zu schaffen. 
Neben den hierfür geeigneten Wohnformen soll das Ziel auch durch die 
Planung von attraktiven, multifunktional nutzbaren öffentlichen Räumen er-
reicht werden. Dies sind vor allem die öffentlichen Straßenflächen, die ne-
ben der Erschließungsfunktion für den Kfz-Verkehr auch Spiel- und Aufent-
haltsort für die Bewohner werden sollen. Die mit der unkontrollierten Errich-
tung von verdichteten Wohnformen (Mehrfamilienhäuser auf Einzel- und 
Doppelhausgrundstücken) einhergehende Erhöhung des Verkehrsaufkom-
mens und der damit verbundene erhöhte Parkdruck in den geplanten und 
bestehenden Wohnstraßen würde diesem Ziel widersprechen. 
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5.6 Verkehrsflächen  
Verkehrsflächen allgemeiner und besonderer Zweckbestimmung 
Die öffentlichen Verkehrsflächen allgemeiner und besonderer Zweckbe-
stimmung werden jeweils als Gesamtfläche festgesetzt. Die Aufteilung der 
Verkehrsflächen allgemeiner Zweckbestimmung in Fahrbahn, Gehweg, 
Parkplätze und Verkehrsgrün wird als unverbindliche Darstellung in der 
Planzeichnung dargestellt. 
 
Begründung: 
Hierdurch soll eine Flexibilität für die Ausbauplanung und bezüglich künfti-
ger Umgestaltungsmaßnahmen gesichert werden. 
 
Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt 
Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt werden entsprechend der Eintragung in 
der Planzeichnung festgesetzt. 
 
Begründung: 
Der bestehende nördlich gelegene Wirtschaftsweg soll für eine Fahrer-
schließung nicht herangezogen werden. Des Weiteren dient die Festset-
zung der Sicherstellung der geplanten öffentlichen Stellplätze. 
 

5.7 Private Grünfläche  
Entsprechend dem städtebaulichen Konzept wird eine private Grünfläche 
mit Zweckbestimmung „Gartengrundstück“ festgesetzt. Die private Grünflä-
che ist entsprechend ihrer Zweckbestimmung dauerhaft zu erhalten. Inner-
halb der in der Planzeichnung festgesetzten privaten Grünfläche ist ein Ge-
räteschuppen mit einer Grundfläche von höchsten 60 m2 zulässig. Garagen 
und überdachte Stellplätze (Carports) sind innerhalb der privaten Grünflä-
che nicht zulässig. 
 
Begründung: 
Die Festsetzung als private Grünfläche sichert weiterhin die Nutzung als 
Gartengrundstück. Durch die Regelungen in Bezug auf die Zulässigkeit von 
Nebenanlagen (Gerätteschuppen) soll der Bestand gesichert werden. 
 

5.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft 
 
Versickerungsaktive Beläge 
Offene Stellplätze sowie Zufahrten und Wege auf den Baugrundstücken 
sind mit versickerungsaktiven/ wasserdurchlässigen Belägen herzustellen. 
Der Unterbau muss entsprechend wasserdurchlässig sein. 
 
Begründung 
Die Festsetzungen zur Verwendung von versickerungsaktiven Belägen 
dient in Verbindung mit der Begrünung von Flachdächern unter anderem 
der Rückhaltung, Versickerung und Verdunstung von Niederschlagswasser. 
Negative Auswirkungen auf den Wasserhaushalt durch die Versiegelung 
von Flächen können so minimiert werden. 
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Artenschutz 
Die notwendigen artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen für das Be-
bauungsplanverfahren „Unterer Hohenrain“ werden teilweise innerhalb des 
Geltungsbereichs und teilweise außerhalb des Geltungsbereichs (als Maß-
nahme gemäß § 1 a Abs. 3 i. V. mit § 9 Abs. 1 a BauGB) festgesetzt. 
Die festgesetzten Maßnahmen sind den Baugrundstücken des allgemeinen 
Wohngebiets -WA- innerhalb des Plangebiets zugeordnet. 
 
Begründung: 
Um eine erhebliche Beeinträchtigung der im Untersuchungsgebiet potenzi-
ell oder tatsächlich vorkommenden artenschutzrechtlich relevanten Tierar-
ten durch die geplante Umsetzung des Bebauungsplans auszuschließen, ist 
die Festsetzung verschiedener Ausgleichsmaßnahmen, darunter auch  
Maßnahmen, die bereits vor dem Eingriff verwirklicht sein müssen (CEF-
Maßnahmen) notwendig. 
 
Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen gemäß § 44 BNatSchG sind 
darüber hinaus  bei allen Baumaßnahmen (Abriss, Umbau, Sanierung, Um-
gestaltung) zu berücksichtigen.  
 
Folgende Untersuchungen zum Artenschutz liegen vor: 

- Faunistische Relevanzprüfung, Büro Stauss & Turni, Tübingen, 
21.03.2018 

- Faunistische Untersuchung unter Berücksichtigung artenschutzrechtli-
cher Belange, Büro Stauss & Turni, Tübingen, 02.11.2018 
 

Die Gutachten sind bei der Gemeinde Berglen dort einsehbar, wo auch der 
Bebauungsplan eingesehen werden kann. 
 

5.9 Festsetzungen zur Grünordnung 
 
Pflanzgebot von Einzelbäumen 
Auf den in der Planzeichnung bezeichneten Stellen sind Laubbäume zu 
pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Darüber hinaus ist auf den privaten 
Baugrundstücken je angefangene 400 m2 Grundstücksfläche ein Laubbaum 
zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang zu ersetzen. 
 
Begründung 
Die Neupflanzung und Erhaltung von Laubbäumen erfolgt nicht nur aus 
ortsgestalterischen Gründen, sondern auch aufgrund der unter kleinklimati-
schen und lufthygienischen Aspekten positiv zu bewertenden Wirkung der 
Gehölze. Außerdem wird ein durchgrüntes Wohnumfeld gesichert. 
 
Pflanzgebot zur Begrünung von Flachdächern 
Im Gebiet WA 2 sind Flachdächer der obersten Geschosse der Hauptbau-
körper auf mindestens 70 % der Dachfläche zu begrünen und so dauerhaft 
zu erhalten. Der Schichtaufbau muss mindestens 12 cm, die Substratschicht 
mindestens 8 cm betragen. Für die Begrünung sind geeignete Gräser-, Kräu-
ter- und Sprossenmischungen aus heimischen Arten zu verwenden. Solaran-
lagen sind in Verbindung mit einer Dachbegrünung zulässig. 
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Begründung: 
Die Festsetzungen zur Dachbegrünung von Flachdächern dienen unter an-
derem der Rückhaltung und Verdunstung von Niederschlagswasser. Nega-
tive Auswirkungen auf den Wasserhaushalt durch die Versiegelung von 
Flächen können so minimiert werden. Gleichzeitig wirken sich die begrün-
ten Flächen positiv auf das Lokalklima und die lufthygienische Situation aus 
und bieten Lebensräume für Tiere und Pflanzen. 
 
 

6. Örtliche Bauvorschriften 
 
6.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

Es werden Festsetzungen zur Dachform und zur Dachgestaltung sowie zu 
Dachaufbauten getroffen. 
 
Begründung 
Mit den Festsetzungen zur Gestaltung der Dachzonen wird der gebietsprä-
genden Rolle der Dachlandschaft Rechnung getragen. Ferner sollen sie zu 
einer gestalterischen Einbindung in Bezug auf die Umgebungsbebauung im 
Osten und Süden beitragen und so ein harmonisches Gesamtbild der Be-
bauung gewährleisten. Gleichzeitig soll der sinnvolle Ausbau der Dachge-
schosse und damit verbunden die Schaffung von qualitätsvollem Wohn-
raum ermöglicht werden.  
 
Eine extensive Dachbegrünung trägt neben gestalterischen auch ökologi-
schen Aspekten (Rückhaltung von Niederschlagswasser, positive Beeinflus-
sung des Kleinklimas, Biotopfunktion) Rechnung.  

 
 
6.2 Gestaltung und Nutzung der unbebauten Freiflächen der bebauten 

Grundstücke 
 

Allgemeinen Gestaltung der Freiflächen 
Es werden Festsetzungen zur allgemeinen Gestaltung der Freiflächen auf 
den bebauten Grundstücken getroffen. 

 
Begründung 
Im Sinne einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung sind die nicht überbau-
ten Grundstücksflächen zur Minimierung der Bodenversiegelung und zur 
Regenwasserversickerung überwiegend gärtnerisch anzulegen. In Verbin-
dung mit einer standortgerechter Bepflanzung wird hierdurch insbesondere 
die Durchgrünung des Baugebietes gewährleistet. 
 
Einfriedungen, Stützmauern, Restmüll- und Werkstoffbehälter 
Es werden Festsetzungen für die Gestaltung von Einfriedungen, Stützmau-
ern und von Standplätzen für Restmüll- und Werkstoffbehälter getroffen. 
 
Begründung 
Regelungen zu Einfriedungen, Stützmauern und Stützkonstruktionen wer-
den aus gestalterischen Gründen festgesetzt um eine nachteilige Wirkung 
auf den öffentlichen Raum zu vermeiden und eine harmonische Einbindung 
der Bebauung und Freiflächen in das Gelände zu sichern. 
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Die Festsetzungen bezüglich der Höhe und Tiefe von Sichtschutzwänden 
zur Abschirmung von Freibereichen/ Terrassen dient der Wahrung der Pri-
vatsphäre bei dichteren Wohnformen. 
 
Die Festsetzungen zu Restmüll und Wertstoffbehältern dient ihrer gestalte-
rischen Integration in den öffentlichen Raum. 
 

6.3 Zahl der notwendigen Stellplätze 
Die Erhöhung der Stellplatzverpflichtung erfolgt entsprechend der Stell-
platzsatzung der Gemeinde Berglen vom 22.10.1996. Die Gemeinde Berg-
len verfolgt mit dem Bebauungsplan langfristig ein attraktives Wohngebiet 
zu entwickeln. Neben den unterschiedlichen Wohnformen soll das Ziel auch 
durch attraktive, multifunktional nutzbare öffentliche und private Freiflächen 
erreicht werden. Im Planungsgebiet sind dies vor allem auch die Straßen-
räume die neben der Erschließungsfunktion für den Kfz-Verkehr teilweise 
auch Spiel- und Aufenthaltsort für die Bewohner sein sollen. Erfahrungen in 
den bebauten Gebieten zeigen, dass der Bedarf an Stellplätzen in Fami-
lienhaushalten, die in § 37 LBO geforderte Mindestzahl übersteigt. In der 
Folge erhöht sich der Parkdruck im öffentlichen Raum, was den o.g. Zielen 
widerspricht. 
 

6.4 Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickerung von Nieder-
schlagswasser 
Auf den gekennzeichneten Baugrundstücken sind Retentionszisternen zum 
Sammeln von Niederschlagswasser herzustellen.  
 
Begründung 
Die gekennzeichneten Baugrundstücke werden aus technischen Gründen 
an die Mischwasserkanalisation angeschlossen. Das anfallende Nieder-
schlagswasser darf nicht auf direktem Weg der Mischwasserkanalisation 
zugeleitet werden, sondern ist ausreichend dimensionierten Retentionszis-
ternen zuzuführen. Eine Entlastung des Kanalsystems insbesondere bei 
stärkeren Regenereignissen ist somit gewährleistet. 
 
 

7. Umweltbelange 
 
Verfahren nach § 13 b BauGB 
Der Bebauungsplan „Unterer Hohenrain“ wird als Bebauungsplan im be-
schleunigten Verfahren gemäß § 13 b BauGB (Einbeziehung von Außenbe-
reichsflächen in das beschleunigte Verfahren) aufgestellt. 
 
Somit wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und vom Um-
weltbericht nach § 2a BauGB abgesehen. Weiterhin werden die aufgrund 
der Planaufstellung zu erwartenden Eingriffe gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 4 
BauGB als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig betrach-
tet, weshalb ein Ausgleich nicht erforderlich ist. Eine Bilanzierung ist des-
halb entbehrlich.  Dennoch sind die Belange der Umwelt nach § 1 Abs. 6 
Nr. 7 BauGB in die Abwägung einzustellen. 
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„Natura 2000“ – Schutzgebiete 
Im Plangebiet und in der Umgebung kommen keine Natura 2000-Gebiete 
(Vogelschutz, FFH-Gebiete) vor. 
 
Schutzgebiete und Schutzkonzepte Arten/ Biotope 
Das Plangebiet ist Teil des Naturparks "Schwäbisch-Fränkischer Wald". 
 
Sonstige geschützte Teile von Natur und Landschaft nach § 20 (2) 
BNatSchG sowie gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG oder 
§ 33 NatSchG liegen nicht vor. 
Im Plangebiet liegen keine Flächen des Biotopverbunds für Offenlandle-
bensräume oder Generalwildwege. 
 
Schutzgebiete und Schutzobjekte Boden/ Wasser 
Im Plangebiet und in der Umgebung befinden sich keine sonstigen festge-
setzten Schutzgebiete (z.B. Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsge-
biete, Quellschutzgebiete o.ä.) oder sonstigen Schutzobjekte (z.B. Geotope, 
hochwassergefährdete Bereiche, o.ä.). 
 
Artenschutz  
Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen gemäß § 44 BNatSchG sind 
darüber hinaus  bei allen Baumaßnahmen (Abriss, Umbau, Sanierung, Um-
gestaltung) zu berücksichtigen.  
 
Folgende Untersuchungen zum Artenschutz liegen vor: 

- Faunistische Relevanzprüfung, Büro Stauss & Turni, Tübingen, 
21.03.2018 

- Faunistische Untersuchung unter Berücksichtigung artenschutzrechtli-
cher Belange, Büro Stauss & Turni, Tübingen, 02.11.2018 
 

Die Gutachten sind bei der Gemeinde Berglen dort einsehbar, wo auch der 
Bebauungsplan eingesehen werden kann. 
Um eine Beeinträchtigung der im Untersuchungsgebiet potenziell oder tat-
sächlich vorkommenden artenschutzrechtlich relevanten Tierarten (Vögel, 
Fledermäuse) durch die geplante Umsetzung des Bebauungsplans auszu-
schließen wurden verschiedene Vermeidungs-, Minimierungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen im Bebauungsplan festgesetzt (siehe Ziffer 7.5). 
 

7.1 Schutzgut Mensch 
Bestand 
Wohnen 
Im Plangebiet selbst findet derzeit keine Wohnnutzung statt. Bei dem Plan-
gebiet handelt es sich um landwirtschaftlich genutzte Flächen und Kleingär-
ten. Südlich und östlich grenzt die bestehende Ortsbebauung an. Eine Lärm-
belastung durch Verkehr, Gewerbe oder sonstige Nutzungen besteht nicht. 
 
Erholung 
Der nördliche Teil des Plangebiets ist bisher Teil einer unbebauten Freifläche 
mit Naherholungsfunktion, die mit dem nördlich verlaufenden Spazierweg ei-
ne wichtige Verbindung zur freien Landschaft bildet. 
Das Plangebiet besitzt gegenwärtig eine Bedeutung für die Erholungsfunkti-
on. 
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Auswirkungen der Planung 
Ausgehend von der geringen Größe und Wohnungsanzahl des neuen 
Wohngebiets ist nicht von einer erheblichen Belastung der umgebenden Be-
standsgebiete durch den aus der Neubebauung resultierenden Verkehr aus-
zugehen. Das bestehende und geplante Straßennetz kann auf Grund der be-
stehenden und geplanten Straßenquerschnitte den zusätzlichen Verkehr 
aufnehmen. Die Erholungsfunktion für den nördlichen Bereich geht verloren.  
 
Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich nachteili-
ger Auswirkungen 

- Erhaltung der wichtigen Fuß-/ Radwegeverbindungen zwischen Siedlung 
und freier Landschaft. 

- Verkehrsverteilung durch Ringschluss Gamsstraße und Hirschstraße 
 

Bewertung 
Durch das Vorhaben sind keine erheblich negativen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Mensch und die menschliche Gesundheit zu erwarten. 
 

7.2 Schutzgut Boden 
Bestand 
Neben Obstbaumwiesen und kleinen Acker- und Grünlandflächen bestehen 
Gärten und Kleingartenflächen mit einem Scheunengebäude. 
 
Nach Darstellung der Bodenkarte Maßstab 1:50.000 liegt im Plangebiet "Pe-
losol-Braunerde aus sandiger bis sandig-lehmiger Fließerde über Stub-
bensandstein-Tonfließerde" (Bodentyp k20) vor.  
Die Bodenkarte der Bodenschätzung zeigt im Bereich des Plangebiets als 
Bodenart stark lehmigen Sand (SL#5#V und SL#4#V) sowie veränderte Bö-
den. Die Ackerzahlen sind mit 35-59 angegeben. Die Böden sind in Bezug 
auf die Bodenfunktionen als gering bis mittel (Gesamtbewertung 1,33 bis 
1,83) bewertet.  
 
Die Böden im Plangebiet sind teilweise durch bestehende Versiegelung und 
Gartennutzung bereits versiegelt oder antropogen verändert. Vorrangfluren 
für die Landwirtschaft gemäß Flurbilanz 2007 liegen nicht vor.  
Im Geltungsbereich sind weder Altlasten noch Altlastenverdachtsflächen be-
kannt. 
Auswirkungen der Planung 
Im Plangebietes, kommt es durch die geplante Neubebauung (Überbauung 
und Versiegelung) zum Verlust von natürlichen Bodenfunktionen. 
 
Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich nachteili-
ger Auswirkungen 

- Begrenzung der Versiegelung im Plangebiet anhand der festgesetzten 
überbaubaren Grundstücksflächen und anhand der entsprechend festge-
setzten Grundflächenzahlen 

- wasserdurchlässige Beläge für Wege, Stellplätze, Zufahrten und Hofflä-
chen 

- getrennte Ableitung des Dach- und Oberflächenwassers für den nordöst-
lichen Bereich und gedrosselte Einleitung in die südlich des Plangebietes 
verlaufende Steinach	

- Begrünung der Dachflächen 
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- Festsetzung von Retentionszisternen für die Grundstücke im westlichen 
und südlichen Teil des Plangebiets. 

 
Bewertung 
Durch die o.g. Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen und durch 
fachgerechten Umgang und Wiederverwendung von Bodenmaterial können 
die Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Boden vermindert werden. 
 

7.3 Schutzgut Klima/ Luft 
Bestand 
Über den Acker- und Grünlandflächen des Plangebietes kann sich in strah-
lungsarmen Nächten Kaltluft bilden, welche in Richtung Ortslage Hößlinswart 
abfließt. Die Streuobstbestände als bioaktive Gehölzbestände tragen zur 
Ausfilterung von Luftschadstoffen und einem ausgeglichen Temperaturgang 
bei. 
Im Klimaatlas der Region Stuttgart ist das Plangebiet sowohl als Kaltluftent-
stehungsgebiet als teilweise auch als  odeninversionsgefährdetes Gebiet 
dargestellt. Die angrenzenden Siedlungsflächen sind durchgrünt. Das Plan-
gebiet und dessen Umfeld sind weder siedlungsklimatisch noch lufthygie-
nisch belastet. 
 
Auswirkungen der Planung 
Durch die Nutzungsänderung gehen kaltluftproduzierende Freiflächen und 
bioaktive Gehölzbestände verloren. Hinsichtlich der Wirkungen für die Sied-
lung sind allerdings keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu 
erwarten, da diese weder siedlungsklimatisch noch lufthygienisch belastet 
sind. 
 
Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich nachteili-
ger Auswirkungen 

- Erhaltung der von Ost nach West verlaufenden Fuß-/ Radwegeachsen 
am nördlichen und westlichen Rand sowie im zentralen Bereich des ge-
planten Wohngebietes als Belüftungsbahn  

- Pflanzgebote für Bäume entlang der geplanten Erschließungsstraßen 
und auf den Baugrundstücken 

- Begrünung  der Dachflächen. 
 

Bewertung 
Insgesamt ist durch die Neubebauung zwar keine Verbesserung der sied-
lungsklimatischen Verhältnisse zu erwarten. Bau- und betriebsbedingte 
Schadstoffimmissionen sind in nicht nennenswertem Umfang zu erwarten, so 
dass sich auch hierbei hinsichtlich möglicher Beeinträchtigungen keine Er-
heblichkeit feststellen lässt. Insgesamt sind mit keinen erheblichen nachteili-
gen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft zu rechnen. 
 

7.4 Schutzgut Wasser 
Bestand 
Oberflächengewässer: 
Oberflächengewässer sowie bestehende oder geplante Wasserschutzge-
biete sind im Planungsgebiet nicht vorhanden. 
Grundwasser/ Geologie 
In der Hydrogeologischen Karte Maßstab 1:50.000 ist für den Bereich des 
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Plangebiets die Hydrogeologischen Einheit "Löwenstein-Formation (Stu-
bensandstein)" (km-LW) dargestellt.  
Bei dem Stubensandstein handelt es sich um einen Kluftgrundwasserleiter. 
Die Durchlässigkeit wird als mäßig eingestuft, eine Deckschicht ist nicht vor-
handen. 
 
Auswirkungen der Planung 
Durch das Vorhaben kommt es zu einer Neuversiegelung von Flächen, wel-
che zu einem erhöhten Oberflächenabfluss und einer Reduktion der Grund-
wasserneubildung führt. 
 
Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich nachteili-
ger Auswirkungen 

- Getrennte Ableitung des Dach- und Oberflächenwassers und gedrosselte 
Einleitung in die Steinach für den nordöstlichen Bereich 

- Festsetzung von Zisternen im westlichen und südlichen Bereich mit ge-
drosseltem Überlauf in die Mischwasserkanalisation 

- extensive Begrünung der Dachflächen 
- wasserdurchlässige Befestigung von Wegen, Stellplätzen, Zufahrten und 

Hofflächen. 
- Oberflächenwasserkanal entlang des Weges am nördlichen Rand zur 

Entwässerung der Verkehrsflächen und Ableitung des Hangwassers 
 

Bewertung 
Bei der Umsetzung der  Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen erge-
ben sich keine erheblichen negativen Auswirkungen auf den Umweltaspekt 
Wasser. Mit erheblichen Auswirkungen durch Schadstoffeinträge ins Grund-
wasser ist aufgrund der geplanten Nutzungen ebenfalls nicht zu rechnen.  
 

7.5 Schutzgut Pflanzen/ Tiere  
Bestand 
Beim Plangebiet handelt es sich um eine weitgehend unbebaute, unter-
schiedlich genutzte Freifläche. Es handelt es sich bei ca. 2/3 der Flächen 
um Grünland und Streuobstbestände mit mittlerer (Fettwiese) und hoher 
(Streuobstwiese) naturschutzfachlicher Bedeutung. Bei ca. 1/3 handelt es 
sich um Biotoptypen von sehr geringer (Acker, Wege und versiegelte Flä-
chen) und geringer (Garten) naturschutzfachlicher Bedeutung. 
Die Mischungen aus Acker- und Grünlandflächen sowie Streuobstwiesen 
und Kleingärten im Plangebiet stellen einen Lebensraum für typische Tier-
arten der Siedlungen und der halboffenen Kulturlandschaft dar. 
 
Auswirkungen der Planung 
Der Baumbestand im nördlichen Teilbereich des Plangebietes muss der 
geplanten Bebauung weichen. Damit verbunden ist ein Verlust von Lebens-
stätten von geschützten Vogelarten und Fledermäusen. Außerdem besteht 
die Gefahr einer eingriffsbedingten Tötung von Individuen (z.B. beim Fällen 
von Gehölzen/ Abriss von Gebäuden).  
Im Rahmen einer faunistischen Relevanzprüfung (Büro Stauss & Turni, Tü-
bingen, 21.03.2018) wurden als relevante Artengruppen Vögel, Fledermäu-
se, Reptilien (Zauneidechse) und Insekten (Totholzkäfer) festgelegt, für die 
vertiefende Untersuchungen im Rahmen einer speziellen artenschutzrecht-
lichen Prüfung erforderlich sind. 
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Als Ergebnis einer darauf aufbauenden vertiefenden faunistischen Untersu-
chung unter Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange (Büro Stauss 
& Turni, Tübingen, 02.11.2018) besitzt das Plangebiet eine Relevanz für 
Vögel und Fledermäuse. 
 
Um Verbotstatbestände des § 44 Abs.1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG zu vermeiden 
sind Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Funktionsausgleich 
innerhalb und außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans umzu-
setzen. Diese wurden im Bebauungsplan entsprechend festgesetzt.  
 
Folgende Untersuchungen zum Artenschutz liegen vor: 

- Faunistische Relevanzprüfung, Büro Stauss & Turni, Tübingen, 
21.03.2018 

- Faunistische Untersuchung unter Berücksichtigung artenschutzrechtli-
cher Belange, Büro Stauss & Turni, Tübingen, 02.11.2018 

 
Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich nachtei-
liger Auswirkungen 
Um eine Beeinträchtigung der im Untersuchungsgebiet potenziell oder tat-
sächlich vorkommenden artenschutzrechtlich relevanten Tierarten (Vögel, 
Fledermäuse) durch die geplante Umsetzung des Bebauungsplans auszu-
schließen wurden verschiedene Maßnahmen festgesetzt: 
 
- Fällung von Gehölzen und Abriss von Gebäuden nur außerhalb der Vo-

gelbrutzeit bzw. Baumhöhlennutzung durch Fledermäuse (Vögel/ Fleder-
mäuse) 

 
Weiter werden Maßnahmen, die bereits vor dem Eingriff verwirklicht sein 
müssen (CEF-Maßnahmen) festgesetzt: 
 
CEF-Maßnahmen 

- Auf gemeindeeigenen Flurstücken sind verbrachte Streuobstwiesen zu 
entbuschen und als Lebensraum für Fledermäuse wiederherzustellen. 
Durch Pflegemaßnahmen (Freischneiden eingewachsener Höhlen- und 
Spaltenbäume) werden die Höhlen- und Spaltenbäume wieder zugänglich 
gemacht. 

- Anbringen von 9 Nisthöhlen auf gemeindeeigenen Flurstücken für den 
Star in der angrenzenden Umgebung (Einflugöffnung 45 mm) bis Ende 
Februar. 

- Anbringen von 3 Nisthöhlen auf gemeindeeigenen Flurstücken mit einer 
Einflugöffnung von 32 mm und 3 Nisthöhlen mit einer Einflugöffnung von 
26 mm für Kleinhöhlenbrüter (Blaumeise, Kohlmeise) in der angrenzen-
den Umgebung bis Ende Februar. 

 
Bewertung 
Bei Umsetzung der festgesetzten Maßnahmen ergeben sich keine erhebli-
chen negativen Auswirkungen in Bezug auf das Schutzgut Pflanzen/ Tiere. 
 

7.6 Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 
Bestand 
Der dörflich geprägte Ortsteil Hößlinswart liegt inmitten eines bewaldeten 
Höhenzuges auf ca. 364 m NHN unmittelbar umgeben von Streuobstwie-
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sen, Wiesen und Ackerflächen. Insgesamt handelt es sich um eine struktur-
reiche Landschaft mit reliefiertem Gelände und kleinflächiger verschieden-
artiger Nutzungen. Das Plangebiet selbst ist teilweise anthropogen über-
formt durch intensiv bewirtschaftete Ackerflächen, Kleingärten, Wege und 
die angrenzenden Siedlungsflächen. Ausgewiesene Wander- oder Radwe-
ge liegen nicht vor, die Flurwege des Plangebiets werden jedoch als Spa-
zierwege genutzt. 
 
Auswirkungen der Planung 
Durch die Neuplanung kommt es zu einer dauerhaften Veränderung des 
Landschaftsbildes am Ortsrand von Hößlinswart. Die Streuobstwiesen ge-
hen als Ortseingrünung verloren. 
Die Bebauung arrondiert den nordöstlichen Siedlungsrand von Hößlinswart 
und schafft einen klaren Rand gegenüber dem angrenzenden Landschafts-
raum.  
 
Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
Maßstab und Dichte der Gebäude orientieren sich am Bestand. Kleinteilige, 
niedergeschossige Bauformen schaffen den Übergang zum Baubestand 
und zu den angrenzenden Freiflächen. Bestehende Wirtschaftswege im 
Norden werden erhalten und gesichert. 
 
Bewertung 
Es sind keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen in Bezug auf das 
Schutzgut Orts- und Landschaftsbild zu erwarten. 
 

7.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
Für das Plangebiet gibt keine Hinweise auf das Vorliegen von Kultur- oder 
sonstiger Sachgüter, die bei der Planung zu berücksichtigen sind. 
 
Zusammenfassende Beurteilung 
Im Ergebnis wird festgestellt, dass bei der Durchführung der Planung 
und Umsetzung aller Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und 
zum Ausgleich nicht mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die 
Umwelt zu rechnen ist. 
 
 

8. Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel 
 
Energie  
Die geplante Gebäudeausrichtung nach Süden bildet die Grundlage für eine 
wirtschaftliche Nutzung der Solarenergie zur Gebäude- und Brauchwasser-
erwärmung und in Bezug auf die Stromproduktion mittels Fotovoltaikanlagen. 
Das städtebauliche Konzept lässt insgesamt eine kompakte Bauweise zu. 
Die thermische Gebäudehülle soll hierzu ergänzend hoch wärmegedämmt 
ausgeführt werden. Um die Lüftungswärmeverluste zu minimieren ist ggf. ein 
Lüftungskonzept mit einer kontrollierten Lüftung mit Wärmerückgewinnung 
einzuplanen. 
 
Begrünungsmaßnahmen 
Die umfangreiche Neupflanzung von Laubbäumen auf öffentlichen und priva-
ten Flächen und entlang von Straßen und Wegen sowie die Begrünung von 
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Flachdächern erfolgt nicht nur aus ortsgestalterischen Gründen, sondern 
auch aufgrund der unter kleinklimatischen und lufthygienischen Aspekten po-
sitiv zu bewertenden Wirkung der Begrünungen und der Gehölze. 
 
Niederschlagswasserbewirtschaftung 
Das Konzept für die Niederschlagswasserbewirtschaftung sieht für den nord-
östlichen Bereich eine getrennte Ableitung von Niederschlagswasser in die 
bestehende Regenwasserleitung in der Gamsstraße mit gedrosseltem Über-
lauf in die Vorflut (Steinach) vor. 
 
Die Entwässerung im Mischsystem umfasst die Widderstraße, den Unteren 
Hohenrain und den westlichen Teil der geplanten Erschließungsstraße bis 
zur ersten Stichstraße. Für diese Gebiete ist ein Anschluss an dem beste-
henden Oberflächenwasserkanal auf Grund der Höhenlage nicht möglich. 
Für die Errichtung eines Trennsystem müsste ein weiterer ca. 400 m langer 
Oberflächenwasserkanal bis zur Steinach gebaut werden. In Relation zu den 
geplanten 13 erschlossenen Bauplätzen, die im Mischwassersystem entwäs-
sert werden, ein unverhältnismäßiger Aufwand. Zudem müsste zusätzlicher 
Grunderwerb getätigt werden. Die Verkaufsbereitschaft der Eigentümer ist 
unklar. Mit der Festsetzung von Retentionszisternen mit gedrosselten Über-
lauf auf den o.g. Baugrundstücken und der Begrünung von Flachdächern 
sowie die Festsetzung von wasserdurchlässigen Belägen für Pkw-Stellplätze 
tragen zusätzlich zu einem verzögerten Abfluss des anfallenden Nieder-
schlagswassers bei. 
 
Mobilität 
Die direkte fußläufige Anbindung an das bestehende Straßen- und Wegenetz 
sichert kurze Wege zum ÖPNV (Bus) zu den Gemeinbedarfseinrichtungen 
des Ortskerns und nicht zuletzt in die wohnungsnahen Erholungsgebiete im 
nördlichen und westlichen Gebietsanschluss.  
 
 

9. Ver- und Entsorgung 
 
Allgemein 
Die Strom- und Wasserversorgung sowie die Versorgung mit Telekommuni-
kationsleitungen werden im weiteren Verfahren mit den jeweiligen Versor-
gungsträgern abgestimmt. Das vorhandene Kanalnetz zur Abwassereinlei-
tung des Neubaugebietes in den angrenzenden Straßen ist ausreichend di-
mensioniert bzw. wird ggfs. notwendig angepasst. 
 
Niederschlagswasserbewirtschaftung 
Das Konzept für die Niederschlagswasserbewirtschaftung sieht für den nord-
östlichen Bereich eine getrennte Ableitung von Niederschlagswasser in die 
bestehende Regenwasserleitung in der Gamsstraße mit gedrosseltem Über-
lauf in die Vorflut (Steinach) vor. 
 
Die Entwässerung im Mischsystem umfasst die Widderstraße, den Unteren 
Hohenrain und den westlichen Teil der geplanten Erschließungsstraße bis 
zur ersten Stichstraße. Für diese Gebiete ist ein Anschluss an dem beste-
henden Oberflächenwasserkanal auf Grund der Höhenlage nicht möglich. 
Für die Errichtung eines Trennsystem müsste ein weiterer ca. 400 m langer 
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Oberflächenwasserkanal bis zur Steinach gebaut werden. In Relation zu den 
geplanten 13 erschlossenen Bauplätzen, die im Mischwassersystem entwäs-
sert werden, ein unverhältnismäßiger Aufwand. Zudem müsste zusätzlicher 
Grunderwerb getätigt werden. Die Verkaufsbereitschaft der Eigentümer ist 
unklar. Mit der Festsetzung von Retentionszisternen mit gedrosselten Über-
lauf auf den o.g. Baugrundstücken und der Begrünung von Flachdächern 
sowie die Festsetzung von wasserdurchlässigen Belägen für Pkw-Stellplätze 
tragen zusätzlich zu einem verzögerten Abfluss des anfallenden Nieder-
schlagswassers bei. 
 
 

10. Sozialverträglichkeit 
Das Planungsgebiet liegt in günstiger Entfernung zu den bestehenden Ge-
meinbedarfseinrichtungen des Ortskerns sowie den ausgedehnten Naherho-
lungsflächen im Norden und Westen von Hößlinswart. Das geplante Grün- 
und Freiraumkonzept sichert ein kinder- und familienfreundliches Wohnum-
feld. 
Eine im Zuge der Baulanderschließung erneuerte Spielfläche im unmittelba-
ren östlichen Anschluss des Plangebietes deckt den Bedarf an Spielmöglich-
keiten für Kinder und Jugendliche. Der Bedarf an Schulplätzen kann durch 
bestehende Einrichtungen gedeckt werden.  
 
 

11. Planverwirklichung, Folgemaßnahmen und Kostenschätzung  
 
Umlegung, Erschließung, Planungshorizont 
Zum Vollzug des Bebauungsplans sind bodenordnende Maßnahmen erfor-
derlich. 
Die Erschließung des Gebietes ist ab den Jahren 2019/2020 geplant. 
Die Planungs- und Verfahrenskosten trägt die Gemeinde Berglen. 
 
 

12. Planungsdaten 
 
Es entstehen circa 27 Bauplätze mit circa 41 Wohneinheiten (WE) (1,5 WE 
pro Bauplatz). 
 
Gesamtfläche Plangebiet    1,55 ha 100% 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

davon 
Nettobauland       1,11 ha 71,4 % 
öffentliche Verkehrsflächen (inkl. Verkehrsgrün) 0,38 ha 24,6 % 
private Grünflächen     0,06 ha 4,00 % 
 
 
 
Aufgestellt im Auftrag der Gemeinde Berglen 
Stuttgart, den 26.02.2019/ 21.05.2019 
 
Architektenpartnerschaft Stuttgart (ARP) 
 
R. Schneider / A. Janecky 
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Gemeinde Berglen  
 
Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften  
„Unterer Hohenrain“ im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 Abs. 2 BauGB  
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
15.03.2019 und der Frist von einem Monat gemäß § 4 Abs. 2 BauGB um Stellungnahme 
gebeten.  
 
Über die Stellungnahmen der Behörden wird im Folgenden berichtet: 
 
 Behörden u. 

sonstige Trä-
ger öffentlicher 
Belange 

Schreiben 
vom 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag der  
Verwaltung 

1 Polizeipräsidium 
Aalen 
Führungs- und 
Einsatzstab 
Sachbereich 
Verkehr  
 

15.03.19 zum derzeitigen Planungsstand 
des Bebauungsplans Unterer 
Hohenrain bestehen seitens 
des PP Aalen, FEST-E.V. keine 
Einwände. Es wird gebeten, das 
PP Aalen am weiteren Verfah-
ren, insbesondere in verkehrs-
rechtlichen Angelegenheiten 
weiter zu beteiligen.  
 

Kenntnisnahme 
Es wird entsprechend verfahren. 

2 Polizeipräsidium 
Aalen 
Referat Präven-
tion 

21.03.19 Gegen den Bebauungsplan 
bestehen keine Bedenken. 

Kenntnisnahme 

   1. Vorschläge aus kriminalprä-
ventiver Sicht 
1.1 Allgemeines 
Begrenzte und überschaubare 
räumliche Gestaltungen schaf-
fen das Gefühl einer sicheren 
Umgebung, in  der sich die Be-
wohner wohl fühlen. Auf die 
Übersichtlichkeit der zukünfti-
gen Baukörper ist daher beson-
deres Augenmerk zu legen.  
 

Kenntnisnahme 

   1.2 Informelle Sozialkontrolle 
Ein wesentlicher Schlüssel 
städtebaulicher Qualität liegt in 
der Planung unter Einbeziehung 
der Bürgerinnen und Bürger. 
Die informelle Sozialkontrolle 
wird wesentlich gesteigert, 
wenn die Bewohner des Quar-
tiers „ihre“ Freiflächen mitge-
stalten und sich in sog. Paten-
schaften (z.B. Baumpatenschaf-
ten, Spielplatzpatenschaften) 
aneignen können. So instand 
gehaltene Freiflächen erhöhen 
den Wert des Wohnumfeldes 
und wirken sich reduzierend auf 
Kriminalität und Kriminalitäts-
furcht aus.  
 

Kenntnisnahme 
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   1.3 Beleuchtung/Bepflanzung 
Wege und Plätze im Planungs-
bereich sollten so gestaltet 
werden, dass keine uneinseh-
bare Bereiche entstehen, die 
Tatgelegenheiten fördern könn-
ten. In diesem Zusammenhang 
ist auch bei der Beleuchtung zu 
beachten, dass durch Art und 
Platzierung der Leuchtkörper 
Dunkelflächen während Däm-
merung und Dunkelheit weitest-
gehend ausgeschlossen werden 
können (es gilt: besser heller 
als zu dunkel).  
Die Auswahl der Bepflanzung 
sollte so gewählt werden, dass 
die Überschaubarkeit und 
Übersichtlichkeit der Wegefüh-
rung in Bezug auf uneinge-
schränkte Sichtachsen gewähr-
leistet ist (hochstämmige Bäu-
me, bodendeckende Pflanzen). 
Auf die Pflege und den Rück-
schnitt der Anlagen sollte Wert 
gelegt werden. 
 

Kenntnisnahme 
Wird im Zuge der Ausbauplanung 
berücksichtigt.  

   1.4 Kraftfahrzeuge  
Bei den für den das Planungs-
gebiet vorgesehenen Parkplät-
zen / öffentlichen Stellplätzen 
ist auf eine übersichtliche Aus-
gestaltung zu achten, um Straf-
taten „rund um das Kfz“ zu er-
schweren. Es wird deshalb 
empfohlen, die Parkplatzgestal-
tung „offen“ anzulegen und 
möglichst nicht mit Hecken und 
Büschen einzufassen, um ein 
Entdeckungsrisiko für potenziel-
le Täter zu erhöhen.  
 

Kenntnisnahme 
Wird im Zuge der Ausbauplanung 
berücksichtigt. 

   1.5 Schutz vor Wohnungsein-
bruch 

Das Angebot einer Bauherren-
beratung des Polizeipräsidiums 
Aalen, wie bereits im Textteil 
des Bebauungsplans unter E 9 
erwähnt, möchten wir nochmals 
ausdrücklich bewerben. Denn 
der Einbau von Sicherungs-
technik ist dann besonders 
preiswert, wenn er bereits in der 
Planungsphase einkalkuliert 
wird. Über die individuellen Si-
cherungsmöglichkeiten infor-
miert die Kriminalpolizeiliche 
Beratungsstelle (1.9).  
An leicht zugänglichen Gebäu-
deteilen, wie Türen und Fens-
tern im Erdgeschoss oder Kel-
lerbereich, wird generell die 
Verwendung von geprüften ein-

Kenntnisnahme 
Ein entsprechender Hinweis ist 
im den Textteil unter Ziffer E 9. 
des Bebauungsplanes enthalten. 
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bruchhemmenden Elementen 
nach der DIN EN 1627-1630 
empfohlen, die einer erhöhten 
mechanischen Beanspruchung 
stand halten.  
Bei über 40 Prozent aller Ein-
brüche bleibt es beim Versuch, 
nicht zuletzt aufgrund des Ein-
baus entsprechender siche-
rungstechnischer Einrichtungen.  
Geprüfte einbruchhemmende 
Türen und Fenster bieten nach 
DIN EN 1627-1630 eine sehr 
gute Einbruchhemmung. Hier ist 
sichergestellt, dass es in der 
Gesamtkonstruktion sowie bei 
der Montage keinen Schwach-
punkt gibt. Als Grundempfeh-
lung gelten mindestens die Wi-
derstandsklassen RC 2 (für 
Bauteile die direkt von dem 
Täter ohne Aufstieghilfen ange-
griffen werden) und RC 2N (für 
Bauteile, bei denen kein direk-
ter Angriff auf die eingesetzte 
Verglasung erwartet wird, z.B. 
Aufstieghilfe erforderlich - keine 
Standfläche für den Täter).  
 

   1.6 Graffiti 
Für die Außenfassaden wird ein 
Anstrich mit Graffiti hemmender  
Wandfarbe, bzw. einer Graffiti 
hemmenden Beschichtung emp-
fohlen. Nähere Hinweise hierzu 
erteilt die Polizeiliche Bera-
tungsstelle. 
 

Kenntnisnahme 

   1.7 Gewerbe / Einzelhandel 
Gewerbegebiete, bzw. Bereiche 
mit überwiegender Einzelhan-
delsstruktur weisen in aller Re-
gel städtebaulich so wie archi-
tektonisch lediglich eine gerin-
gere Gestaltungsqualität auf.  
Durch den Charakter der Fuß-
wege, die durch Gewerbe- oder 
Sondergebiete führen, können 
in den Abendstunden, respekti-
ve außerhalb der Öffnungszei-
ten und bei Dunkelheit, infolge 
der Abgeschiedenheit und Men-
schenleere das Sicherheitsge-
fühl negativ beeinträchtigt wer-
den.  
 
Deshalb ist auch bei der Aus-
weisung solcher Gebiete auf 
eine übersichtliche Wegefüh-
rung und eine ausreichende 
Beleuchtung zu achten.  
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   1.8 Schutz vor Einbruch – ge-
werbliche Objekte 

Es gilt zunächst die Grundemp-
fehlung aus 1.5. 
Sofern im Plangebiet besonders 
schützenswerte Betriebe ange-
siedelt werden, kann es not-
wendig sein, über die genann-
ten Grundempfehlungen hinaus, 
weitere Sicherungsmaßnahmen 
zu treffen. Hierzu kann der 
fachliche Rat der Kriminalpoli-
zeilichen Beratungsstelle ein-
geholt werden. 
Allgemein werden für Gewerbe-
betriebe die Einplanung von 
Leuchtmitteln mit Bewegungs-
meldern im Außenbereich in 
nicht angreifbarer Höhe sowie 
der Einsatz einer Alarmanlage 
mit Aufschaltung zu einem 
Wachunternehmen empfohlen. 
Eine Broschüre zum Download 
mit wertvollen Tipps und Hin-
weisen zum Einbruchschutz für 
Gewerbetreibende erhalten Sie 
bei der Kriminalpolizeilichen 
Beratungsstelle oder im Internet 
unter www.polizei-beratung.de. 
 

Kenntnisnahme 
 

   1.9 Kostenlose Beratung 
Das mehrfach angesprochene 
individuelle Angebot einer kos-
tenlosen Bauplanberatung für 
private wie auch gewerbliche 
Objekte durch die Kriminalpoli-
zeiliche Beratungsstelle an die 
Architekten und Bauherren er-
halten Sie unter der nachfol-
gend aufgeführten Anschrift:  
Erreichbarkeit:  
Kriminalpolizeiliche Beratungs-
stelle  
Rems-Murr-Kreis 
Frizstr. 5; 70734 Fellbach 
Tel.: 0711/ 5772-210 
E-Mail:  
fell-
bach.praevention.kbst@polizei.
bwl.de 
 

Kenntnisnahme 
 

   2. Abschlussbemerkung 
Bei der Stellungnahme handelt 
es sich um allgemeine Vor-
schläge, die bei der weiteren 
Planung berücksichtigt werden 
sollten. Das Polizeipräsidium 
Aalen, hier insbesondere das 
Referat Prävention Außenstelle 
Fellbach, steht für Rückfragen 
und konkrete Vorschläge in der 
weiteren Planungs- und Bau-
phase gerne zur Verfügung.  

Kenntnisnahme 
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3 Syna GmbH 29.03.19 Wie mit Herrn Knejfl bespro-
chen kann die Stromversorgung 
durch Erweiterung einer neuen 
Netzstation im Plangebiet si-
chergestellt werden. Den von 
uns vorgesehenen Standort 
wurde von Ihnen im beigefügten 
Plan schon eigezeichnet. Ein 
Grundstücksbedarf von 23 m2 
ist dafür ausreichend. 
 

Kenntnisnahme 

4 Unitymedia BW 
GmbH 

01.04.19 Im Planbereich liegen keine 
Versorgungsanlagen der Unity-
media BW GmbH. Wir sind 
grundsätzlich daran interessiert, 
unser glasfaserbasiertes Kabel-
netz in Neubaugebieten zu er-
weitern und damit einen Beitrag 
zur Sicherung der Breitband-
versorgung für Ihre Bürger zu 
leisten.  
Ihre Anfrage wurde an die zu-
ständige Fachabteilung weiter 
geleitet, die sich mit Ihnen zu 
gegebener Zeit in Verbindung 
setzen wird. Bis dahin bitten wir 
Sie, uns am Bebauungsplanver-
fahren weiter u beteiligen.  
 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird entsprechend verfahren. 

5 RP Freiburg 
Landesamt für 
Geologie, Roh-
stoffe und Berg-
bau 

02.04.19 1 Rechtliche Vorgaben auf-
grund fachgesetzlicher Rege-
lungen, die im Regelfall nicht 
überwunden werden können  
Keine  
 

Kenntnisnahme 
 

   2 Beabsichtigte eigene Pla-
nungen und Maßnahmen, die 
den Plan berühren können, 
mit Angabe des Sachstandes  
Keine  
 

Kenntnisnahme 
 

   3 Hinweise, Anregungen oder 
Bedenken  
Geotechnik  
Das LGRB weist darauf hin, 
dass im Anhörungsverfahren 
des LGRB als Träger öffent- 
licher Belange keine fachtech-
nische Prüfung vorgelegter 
Gutachten oder von Auszügen 
daraus erfolgt. Sofern für das 
Plangebiet ein ingenieurgeolo-
gisches Übersichtsgutachten, 
Baugrundgutachten oder geo-
technischer Bericht vorliegt, 
liegen die darin getroffenen 
Aussagen im Verantwortungs-
bereich des gutachtenden Inge-
nieurbüros.  
Andernfalls empfiehlt das LGRB 
die Übernahme der folgenden 
geotechnischen Hinweise in 
den Bebauungsplan:  

Kenntnisnahme 
Der Hinweis wurde im Textteil (E 
10.) des Bebauungsplanes er-
gänzt. 
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Das Plangebiet befindet sich 
auf Grundlage der am LGRB 
vorhandenen Geodaten im Ver-
breitungsbereich von Gesteinen 
der Löwenstein-Formation (Stu-
bensandstein).  
Mit lokalen Auffüllungen voran-
gegangener Nutzungen, die ggf. 
nicht zur Lastabtragung geeig-
net sind, ist zu rechnen.  
Bei etwaigen geotechnischen 
Fragen im Zuge der weiteren 
Planungen oder von Bau- arbei-
ten (z. B. zum genauen Bau-
grundaufbau, zu Bodenkenn-
werten, zur Wahl und Trag- 
fähigkeit des Gründungshori-
zontes, zum Grundwasser, zur 
Baugrubensicherung) werden 
objektbezogene Baugrundun-
tersuchungen gemäß DIN EN 
1997-2 bzw. DIN 4020 durch 
ein privates Ingenieurbüro emp-
fohlen.  
 

   Boden  
Zur Planung sind aus boden-
kundlicher Sicht keine Hinwei-
se, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen.  
 

Kenntnisnahme 
 

   Mineralische Rohstoffe  
Zum Planungsvorhaben sind 
aus rohstoffgeologischer Sicht 
keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen.  
 

Kenntnisnahme 
 

   Grundwasser  
Die Bebauungsplanunterlagen 
beinhalten eine Darstellung der 
hydrogeologischen Aspekte für 
das Vorhaben. Zur Planung 
sind aus hydrogeologischer 
Sicht keine weiteren Hinweise, 
Anregungen oder Bedenken 
vorzubringen.  
 

Kenntnisnahme 
 

   Bergbau  
Die Planung liegt nicht in einem 
aktuellen Bergbaugebiet.  
Nach den beim Landesamt für 
Geologie, Rohstoffe und Berg-
bau vorliegenden Unterlagen ist 
das Plangebiet nicht von Alt-
bergbau oder Althohlräumen 
betroffen.  
 

Kenntnisnahme 
 

   Geotopschutz  
Im Bereich der Planfläche sind 
Belange des geowissenschaftli-
chen Naturschutzes nicht tan-
giert.  
 

Kenntnisnahme 
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6 Handwerks-
kammer Region 
Stuttgart 

03.04.19 vielen Dank für Ihr Schreiben 
vom 15.03.2019; zu diesem 
Bebauungsplan haben wir keine 
Bedenken oder Anregungen. 
 

Kenntnisnahme 
 

7 IHK Region 
Stuttgart 

10.04.19 Im konkreten Plangebiet befin-
den sich zwar Gewerbetriebe im 
größeren Umkreis zu der als 
Allgemeines Wohngebiet ge-
planten Fläche. Aufgrund der 
räumlichen Distanz sehen wir 
die Belange dieser Betriebe 
aber nicht unmittelbar betroffen. 
Daher erheben wir derzeit keine 
Bedenken oder Einwände ge-
gen das Vorhaben. 
Für Informationen über den 
weiteren Verlauf der Planungen 
sind wir Ihnen dankbar. 
 

Kenntnisnahme 
 

8 RP Stuttgart 
Abt. Wirtschaft 
und Infrastruktur 

11.04.19 Raumordnung  
Die vorgelegte Begründung zum 
notwendigen Bedarf an neuen 
Wohnbauflächen gem. § 1 Abs. 
3 BauGB ist bislang noch zu 
oberflächlich. Es wird allgemein 
vorgetragen, dass keine nen-
nenswerten Flächenpotentiale 
mehr vorhanden seien. Auch 
sei eine verstärkte Rückkehr 
jüngerer, in der Gemeinde ge-
borener Menschen nach Aus-
bildung oder Studium festzu-
stellen. Wir empfehlen die Be-
gründung um Ausführungen zu 
ergänzen, die die Lage im Ge-
meindegebiet näher beschrei-
ben, z.B. mithilfe von Angaben 
zu vorhandenen, bebauten und 
unbebauten Flächen für Wohn-
bau im Gemeindegebiet, insbe-
sondere zu deren Verfügbarkeit 
/ Nutzbarkeit und Angaben über 
die konkrete Nachfrage zusätz-
licher Wohnbauflächen.  

Berücksichtigung  
Die Begründung des Bebauungs-
planes wurde entsprechend er-
gänzt. 
 

   Im Rahmen der Bedarfsbegrün-
dung ist die Beschränkung 
Berglens auf Eigenentwicklung 
nach PS 2.4.2 (Z) Regionalplan 
Stuttgart zu beachten.  

Berücksichtigung  
Die Begründung des Bebauungs-
planes wurde entsprechend er-
gänzt. 
 

   Außerdem ist PS 3.1.9 (Z) LEP 
2002 zu berücksichtigen, der 
festlegt, dass eine Bauleitpla-
nung in den Außenbereich nur 
zielkonform ist, wenn Innenent-
wicklung nicht möglich ist.  

 

   Ferner grenzt das Plangebiet im 
Westen an ein Vorbehaltsgebiet 
für Naturschutz und Land-
schaftspflege nach PS 3.2.1 (G) 
Regionalplan Stuttgart.  
Zur Erhaltung und Verbesse-
rung der Funktions- und Leis-

Berücksichtigung 
 
Die Begründung wurde unter 
Ziffer 3 ergänzt  
Wohnbauflächenbedarf 
Durch die deutlich vom Hauptort 
getrennte Lage am südlichen 
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tungsfähigkeit des Naturhaus-
haltes sowie zur Sicherung und 
Förderung der biologischen 
Vielfalt werden Vorbehaltsge-
biete für Naturschutz und Land-
schaftspflege festgelegt und in 
der Raumnutzungskarte ge-
bietsscharf dargestellt. Ihren 
Belangen kommt bei der Abwä-
gung mit konkurrierenden Nut-
zungen ein besonderes Gewicht 
zu (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 und 4, § 4 
Abs. 1 ROG).  

Rand des Gemeindegebiets kann 
der o.g. spezifische Bedarf nur im 
Ortsbereich von Hößlinswart be-
reitgestellt werden. Der räumliche 
Bezug nach (Remshalden-) Ge-
radstätten und (Schorndorf-) Win-
terbach bietet hierbei günstige 
Voraussetzungen im Bezug auf 
Nahversorgungsanschluss und 
Arbeitsmöglichkeiten. 
 
Naturschutz und Landschafts-
pflege: 
Die Bebauung arrondiert den 
nordöstlichen Siedlungsrand von 
Hößlinswart und schafft einen 
klaren Rand gegenüber dem an-
grenzenden Vorbehaltsgebiet für 
Naturschutz und Landschafts-
pflege. Maßstab und Dichte der 
Gebäude orientieren sich am 
Bestand. Kleinteilige, niederge-
schossige Bauformen schaffen 
den Übergang zum Baubestand 
und zu den angrenzenden Frei-
flächen. Bestehende Wirt-
schaftswege im Norden werden 
erhalten und gesichert. 
  

   Zuletzt weisen wir darauf hin, 
dass die Erweiterung des An-
wendungsbereichs des be-
schleunigten Verfahrens auf an 
den Ortsrand anschließende 
Außenbereichsflächen gem. § 
13b BauGB den Gemeinden, 
die mit ihrem Innenentwick-
lungspotential an ihre Grenzen 
gekommen sind, bei Bedarf 
eine weitere Wohnbaulandmobi-
lisierung ermöglichen soll. Auch 
sind die im § 13b BauGB-
Verfahren geschaffenen Wohn-
bauflächen in künftigen Fort-
schreibungen von Flächennut-
zungsplänen in der Flächenbi-
lanz als Potentiale zu berück-
sichtigen, soweit diese bis da-
hin noch nicht bebaut sind.  

Kenntnisnahme 

   Anmerkung:  
Abteilung 8 - Landesamt für 
Denkmalpflege - meldet Fehl-
anzeige.  
 

Kenntnisnahme 
 

9 Landratsamt 
Rems-Murr-
Kreis 
Baurechtsamt 

15.04.19 Am Verfahren wurden die Ämter  
 
Kommunalamt 
Baurechtsamt  
Amt für Umweltschutz 
Straßenbauamt 
Amt für Vermessung und 
Flurneuordnung 
Landwirtschaftsamt 
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beteiligt.  
 
Aufgrund der Fachbehördenbe-
teiligung liegen der Geschäfts-
stelle für Genehmigungs- und 
Planverfahren folgende Infor-
mationen vor: 
 

   1. Kommunalamt 
Zu o.g. Bebauungsplanverfah-
ren „Unterer Hohenrain“ wird 
auf die erschließungsbeitrags-
rechtliche Problematik des Flur-
stücks 699/1 hingewiesen. 
 

Kenntnisnahme 
Die erschließungsbeitragsrechtli-
che Problematik des Flst.Nr. 
699/1 ist der Gemeinde Berglen 
bekannt.  
Eine Prüfung hat ergeben, dass 
das Grundstück an den Stein-
bockweg angrenzt. Somit ist es 
von dieser Straße erschlossen. 
Nach dem Ausbau auf einer Teil-
länge des Steinbockwegs (im 
Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans) handelt es sich um 
eine Anbaustraße, die teils nach 
den Merkmalen der Erschlie-
ßungsbeitragssatzung der Ge-
meinde Berglen ausgebaut wurde 
und teilweise noch nicht ausge-
baut ist (restliches Teilstück des 
Steinbockwegs, welches an die 
Gamsstraße anschließt). In die-
sem Fall entsteht bis zur Fertig-
stellung nach den Merkmalsrege-
lungen der Erschließungsbei-
tragssatzung der gesamten Stra-
ße kein endgültiger Erschlie-
ßungsbeitrag. 
Gemäß § 133 Abs. 3 Satz 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB) besteht die 
Möglichkeit, für ein Grundstück, 
für das eine Beitragspflicht noch 
nicht oder nicht in vollem Umfang 
entstanden ist, Vorausleitungen 
auf den Erschließungsbeitrag bis 
zur Höhe des voraussichtlichen 
endgültigen Erschließungsbei-
trags zu verlangen. Bedingung 
hierfür allerdings ist, dass die 
endgültige Herstellung der Er-
schließungsanlage innerhalb der 
nächsten vier Jahre zu erwarten 
ist.  
Da die Gemeinde Berglen jedoch 
im hinteren Teil des Steinbock-
wegs nur eine Deckensanierung 
und auch in den kommenden 
Jahren keine endgültige Herstel-
lung der Straße plant, findet die-
se rechtliche Festsetzung in die-
sem Fall keine Anwendung. Für 
das Flst.Nr. 699/1 fallen somit 
keine Erschließungsbeiträge an. 
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   2. Baurechtsamt  
Zeichnerischer Teil: 
Die Ergänzung des Planes um 
Höhenlinien würde die Beurtei-
lung der Hanglage und insbe-
sondere die Verständlichkeit 
der Schemaschnitte A-C deut-
lich verbessern. 
 

Berücksichtigung 
Die Höhenlinien wurden in die 
Planzeichnung übernommen. 
 

   Textteil: 
Der Textteil des Bebauungspla-
nes fällt recht lang aus. Die 
Erfahrung lehrt, dass Bebau-
ungspläne besser beachtet 
werden, wenn eine gewisse 
Länge nicht überschritten wird. 
Wir bitten zu prüfen, wo gekürzt 
werden kann. 
 

Kenntnisnahme 
Der Textteil wurde dahingehend 
überprüft. Die getroffenen Fest-
setzungen wurden mit der Ver-
waltung und Gemeinderat abge-
stimmt. die bisherige Festset-
zungstiefe soll beibehalten wer-
den. 

   Es wurden keine Regelungen 
zu Aufschüttugen/Abgrabungen 
getroffen. In letzter Zeit werden 
selbst in recht ebenen Gebieten 
sehr umfangreiche Aufschüt-
tungen beantragt. Ggf. sollte 
eine Maximalhöhe festgelegt 
werden. 
 

Berücksichtigung 
Es wurde eine Regelung zu Auf-
schüttungen/ Abgrabung im Text-
teil unter Ziffer D 2.4 ergänzt. 

   C 4.2: Die Formulierung ermög-
licht eine umfangreiche Versie-
gelung durch eine unbegrenzte 
Anzahl an Stellplätzen. Ggf. 
sollte eine max. Anzahl an 
Stellplätzen festgelegt werden, 
da sonst auch die Regelungen 
aus D 2.1 umgangen werden 
können. 
 

Keine Berücksichtigung 
Die Versiegelung durch Stellplät-
ze und Nebenanlagen wird ge-
mäß §19 (4) BauNVO begrenzt, 
sodass im entsprechender unver-
siegelter Grundstücksanteil gesi-
chert ist. 

   Die Nummerierung ist nicht 
fortlaufend: es fehlt Ziffer C 4.3 
 

Berücksichtigung 
Der Textteil wurde entsprechend 
korrigiert. 
 

   C 9.2: Analog C 9.1 wäre es 
sinnvoll eine Regelung aufzu-
nehmen, dass abgängige Bäu-
me zu ersetzen sind. 
 

Berücksichtigung 
Der Textteil wurde entsprechend 
angepasst. 
 

   C 11: Die EFH ist in C 11 fest-
gelegt. Inhaltlich wäre sie bes-
ser bei der Gebäudehöhe, also 
vor oder nach C 2 unterge-
bracht. 
 

Keine Berücksichtigung 
Der Textteil ist entsprechend der 
Abfolge der Paragraphen des §9 
BauGB aufgebaut.  
 

   D 1.2: Die Formulierungen unter 
D 1.2 sind nicht ganz eindeutig. 
Wir bitten um folgende Präzisie-
rungen: Gilt die 1/3-Regelung 
für die Summe aller Dachein-
schnitte, -aufbauten und Ge-
gengiebel oder nur für Dach-
aufbauten? Sollen Quergiebel 
grundsätzlich mit einem Sattel- 
oder Schleppdach ausgeführt 
werden, oder sind auch Flach-

Berücksichtigung 
Der Textteil wurde entsprechend 
angepasst. 
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dächer zulässig? 
 

   D 2.3: Die Formulierung ermög-
licht aufgrund der vorgegebe-
nen Staffelung eine nahezu 
unbegrenzte Gesamthöhe für 
Stützmauern. Sollte das nicht 
gewünscht sein, ist eine max. 
Gesamthöhe zu ergänzen.  
 

Kenntnisnahme 
Die Festsetzung wird beibehal-
ten. 

   Hinweis: 
Bitte senden Sie den rechtskräf-
tigen Bebauungsplan mit Anla-
gen digital unter gis@rems-
murr-kreis.de an das GIS-
Zentrum im Landratsamt Rems-
Murr-Kreis. Für Rückfragen 
steht Ihnen Herr Peter zur Ver-
fügung, Tel. 07151/501-2083. 
 

 

   3. Amt für Umweltschutz 
 
Naturschutz und Land-
schaftspflege 
 
Schutzgut Orts- und Land-
schaftsbild: 
Die vorhandenen Grünstruktu-
ren, speziell der Streuobstbe-
reich, binden den Ortsrand von 
Hößlinswart bisher sehr gut in 
die Landschaft ein. Diese Ein-
bindung geht durch die geplante 
Bebauung komplett verloren. 
Die Widderstraße grenzt direkt 
an das Landschaftsschutzgebiet 
an. Um eine landschaftsgerecht 
Einbindung zu diesem hochwer-
tigen Bereich zu erreichen, 
müssen entlang der Straße 
Baum- und Strauchpflanzungen 
auf öffentlichem Gelände erfol-
gen, da Pflanzgebote auf pri-
vatem Bereich nur selten um-
gesetzt werden. 
 

 
 
 
 
 
Keine Berücksichtigung 
Die Bebauung arrondiert den 
nordöstlichen Siedlungsrand von 
Hößlinswart und schafft einen 
klaren Rand gegenüber dem an-
grenzenden Landschaftsraum. 
Maßstab und Dichte der Gebäu-
de orientieren sich am Bestand. 
Kleinteilige, niedergeschossige 
Bauformen schaffen den Über-
gang zum Baubestand und zu 
den angrenzenden Freiflächen. 
Bestehende Wegebeziehungen 
im Norden und Westen werden 
erhalten und gesichert. 
 
 

   Artenschutz: 
Die genannten artenschutz-
rechtlichen Vermeidungsmaß-
nahmen sind einzuhalten. 
Der Antrag auf Bestätigung der 
Eignung vorgezogener Aus-
gleichsmaßnahmen wird in der 
vorliegenden Form akzeptiert. 
Die geplanten CEF-Maßnahmen 
werden mit hoher Wahrschein-
lichkeit den Eintritt von Verbots-
tatbeständen nach § 44 
BNatSchG verhindern. Die jähr-
lichen Monitoringberichte sind 
wie im Antrag und im öffentlich-
rechtlichen Vertrag vorgesehen, 
bei der unteren Naturschutzbe-

Kenntnisnahme 
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hörde abzugeben. 
 
Für Rückfragen steht zur Verfü-
gung: 
Herr Wegst, Tel. 07151 - 501 
2379 
 

   Immissionsschutz 
Es bestehen keine Bedenken. 
 

Kenntnisnahme 
 

   Grundwasserschutz 
Es bestehen keine Bedenken. 
 

Kenntnisnahme 
 

   Bodenschutz 
Die Aufstellung des Bebau-
ungsplans erfolgt gemäß § 13b 
BauGB im beschleunigenden 
Verfahren (Einbeziehung von 
Außenbereichsflächen in das 
beschleunigende Verfahren). 
Es bestehen keine Bedenken. 
Im Planungsgebiet steht ein 
Pelosol-Braunerde-Boden an. 
Seine Bodenfunktionen sind: 
- Natürliche Bodenfruchtbarkeit: 
mittel 
- Filter und Puffer für Schad-
stoffe: gering bis mittel 
- Ausgleichskörper im Wasser-
kreislauf: gering bis mittel. 
 

Kenntnisnahme 
 

   Altlasten und Schadensfälle 
Es bestehen keine Bedenken. 
 

Kenntnisnahme 
 

   Kommunale Abwasserbesei-
tigung 
Es bestehen keine Bedenken. 
 

Kenntnisnahme 
 

   Gewässerbewirtschaftung  
Es bestehen keine Bedenken. 
 

Kenntnisnahme 
 

   Hochwasserschutz und Was-
serbau 
Es bestehen keine Bedenken. 
 

Kenntnisnahme 
 

   4. Straßenbauamt 
 
Bereits vorab wurde dem Stra-
ßenbauamt seitens des Ingeni-
eurbüros Riker + Rebmann Be-
ratende Ingenieure, PartG mbB 
der Erläuterungsbericht Ver-
kehrsanlagen sowie den Lage-
plan Straßenbau mit der Bitte 
um Prüfung im Dezember 2018 
um Einschätzung vorgelegt. 
Nach der damaligen Planung 
bestanden seitens des Stra-
ßenbauamtes keine Bedenken. 
Von einem unveränderten Be-
bauungsplan wird unsererseits 
ausgegangen.  
Lediglich im Bereich der zuläs-
sigen Höchstgeschwindigkeit 

 
 
Kenntnisnahme 
Es erfolgte keine wesentliche 
Änderung der Erschließung im 
Bebauungsplan.  
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auf der L 1140 (Hirschstraße) 
wurde seitens der Straßenver-
kehrsbehörde Stellung bezo-
gen. 
 

   Durch die Erschließung „Unte-
rer Hohenrain“ verändert sich 
lediglich die Anzahl von ein- 
und ausfahrenden Fahrzeugen 
im angrenzenden bereits be-
bauten Gebiet. Eine Ein- und 
Ausfahrt von größeren Versor-
gungsfahrzeugen, Einsatzfahr-
zeugen dürfte bereits in der 
Vergangenheit erfolgt sein. Da-
her greift die Begründung eines 
Ringschlusses, wodurch die 
Marder- und Rehstraße bzw. 
das gesamte Wohngebiet profi-
tiert, nicht für verkehrsrechtliche 
Maßnahmen (Geschwindig-
keitsbegrenzung auf 30 km/h). 
Auch die bei Tempo 50 ggfs. 
nicht vorliegenden Sichtfelder 
stellen keine Begründung für 
verkehrsrechtliche Maßnahmen 
(Geschwindigkeitsbegrenzung 
auf 30 km/h) dar. Es handelt 
sich um eine ortsübliche Ein-
mündung und nicht ausreichen-
de Sichtfelder dürften ggfs. an 
mehreren Einmündungen vor-
handen sein. Eine Unfallhäu-
fungsstelle liegt nicht vor.  
Eine Geschwindigkeitsreduzie-
rung auf 30 km/h kann aber 
aufgrund anderweitiger Ermes-
sensabwägungen ggf. in Aus-
sicht gestellt werden. 
 

Kenntnisnahme 
 

   5. Amt für Vermessung und 
Flurneuordnung 
Es bestehen keine Bedenken. 
 

Kenntnisnahme 
 

   6. Landwirtschaftsamt 
Die Gemeinde Berglen beab-
sichtigt auf derzeit noch teilwei-
se landwirtschaftlich genutzten 
Flächen Bauland zu entwickeln. 
Nach § 1 BauGB sind die Be-
lange der Landwirtschaft mit in 
die Abwägung einzubeziehen. 
Die Belange der Landwirtschaft 
werden in dem vorliegenden 
Umweltbericht unter dem 
Schutzgut Boden, sowie im 
Textteil zu BPlan kurz ange-
sprochen. Wünschenswert für 
die Zukunft wäre ein gesonder-
tes Kapitel Landwirtschaft, in 
dem alle die Landwirtschaft 
betreffenden Auswirkungen 
gemeinsam dargestellt werden. 

Kenntnisnahme 
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   Positiv wirken sich die externen 

Ausgleichsmaßnahmen aus, in 
denen geplant ist verwilderte 
Streuobstwiesen wieder zu 
pflegen.  
 

Kenntnisnahme 
 

10 Verband Region 
Stuttgart 

08.05.19 Der Planung stehen Ziele des 
Regionalplanes nicht entgegen. 
 
Am westlichen Ortsrand von 
Hößlinswart soll mit der vorlie-
genden Planung das Wohnge-
biet "Unterer Hohenrain" entwi-
ckelt werden. Der Bebauungs-
plan wird im beschleunigten 
Verfahren nach § 13b BauGB 
aufgestellt. Das Plangebiet ist 
insgesamt ca. 1,5 ha groß, wo-
von ca. 0,7 ha nicht aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt 
sind. Für diesen Bereich wird 
der Flächennutzungsplan auf 
dem Wege der Berichtigung 
angepasst. 
  
Der Regionalplan gibt für die 
Gemeinde Berglen mit Plansatz 
2.4.0.8 als regionalplanerisches 
Ziel eine Bruttowohndichte von 
mindestens 50 Einwohnern pro 
Hektar vor. Mit der vorliegenden 
Planung wird dieser Wert ein-
gehalten. Die Berechnung der 
Bruttowohndichte basiert auf 
einer anrechenbaren Wohnbau-
fläche von 1,5 ha. Mit der Pla-
nung können somit auf Grund-
lage der ausgewiesenen 27 
Bauplätze (aufgerundet) 41 
neue Wohneinheiten entstehen. 
Für die Ermittlung der Brutto-
wohndichte wird zudem ein 
Durchschnittswert von 1,5 
Wohneinheiten pro Gebäude zu 
Grunde gelegt. Die vorgenann-
ten Größen ergeben unter Be-
rücksichtigung der aktuellen 
Belegungsdichte von 2,2 Ein-
wohnern pro Wohneinheit eine 
Bruttowohndichte von 60 Ein-
wohnern pro Hektar. Die für 
Berglen festgelegte regional-
planerische Bruttowohndichte 
von mindestens 50 Einwohnern 
pro Hektar wird somit eingehal-
ten. 
  
Durch die Planung entsteht ein 
zusätzliches Wohnbauflächen-
potenzial von rund 0,7 ha, das 
im rechtsverbindlichen Flä-
chennutzungsplan nicht darge-

Kenntnisnahme 
 
 
Es wird entsprechend verfahren. 
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Von folgenden Stellen gingen keine Schreiben ein: 
 

 Behörden u. sonstige Träger öffentlicher Belange 

1 Deutsche Telekom Technik GmbH 
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stellt ist. Die neu entstehende 
Wohnbaufläche ist bei 
künftigen Wohnbauflächenent-
wicklungen zu berücksichtigen 
und mit zu bilanzieren. 
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Gemeinde Berglen  
 
Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften  
„Unterer Hohenrain“ im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB 
 
- Abstimmung mit den Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB im Rahmen der Beteili-
gung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB - 
 
Die Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom 15.03.2019 und der Frist von einem Monat gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB um Stellungnahme gebeten.  
 
Über die Stellungnahmen der Nachbargemeinden wird im Folgenden berichtet: 
 

 Nachbarge-
meinde 

Schreiben 
vom Stellungnahme Abwägungsvorschlag der  

Verwaltung 

1 GVV  
Winnenden 

28.03.19 Aus der Sicht der Flächennut-
zungsplanung bestehen keine 
Bedenken. 

Wir weißen darauf hin, dass das 
Bebauungsplanverfahren im 
beschleunigten Verfahren nach 
§ 13b BauGB (Einbeziehung 
von Außenbereichsflächen in 
das beschleunigte Verfahren) 
durchgeführt wird, da es sich 
um einen Bebauungsplan han-
delt durch den die Zulässigkeit 
von Wohnnutzungen begründet 
wird und das Plangebiet direkt 
an einen im Zusammenhang 
bebauten Ortsteil anknüpft. Die 
im Flächennutzungsplan darge-
stellte Fläche für Landwirtschaft 
soll künftig als Wohnbaufläche 
dargestellt werden. Der Flä-
chennutzungsplan wird im We-
ge der Berichtigung angepasst. 
Durch die Planung entsteht ein 
zusätzliches Wohnbauflächen-
potenzial von rund 0,62 ha, 
dass den Wohnbauflächenbe-
darf des gemeinsamen Flä-
chennutzungsplans 2000 - 2015 
(FNP) des Gemeindeverwal-
tungsverbands Winnenden und 
der Gemeinde Berglen über-
schreitet. Bei einer Gesamtfort-
schreibung bzw. einer Teil-
gesamtfortschreibung des ge-
meinsamen Flächennutzungs-
plans 2000 - 2015 (FNP) des 
Gemeindeverwaltungsverbands 
Winnenden und der Gemeinde 
Berglen, für den Teilbereich der 
Gemeinde Berglen, ist das zu-
sätzliche Wohnbauflächenpo-
tenzial von rund 0,62 ha ent-
sprechend zu berücksichtigen. 
 

Kenntnisnahme 
 
Es wird entsprechend verfahren. 
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Von folgenden Nachbargemeinden gingen keine Schreiben ein: 
 

 Nachbargemeinde 

1 Gemeindeverwaltung Remshalden 
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